
 

 

Spürbare Entspannung bei den Privatschulden 
Insolvenzentwicklung Private I. Halbjahr 2014 
(Hochrechnung) 
 
 
Wien, 24.06.2014 
 
Im ersten Halbjahr wurde über 4.279 Personen ein gerichtliches Insolvenzverfahren eröffnet. 
Damit gingen die Privatkonkurse österreichweit um mehr als 9 % gegenüber dem ersten 
Halbjahr 2013 zurück. Aller Voraussicht nach wird 2014 das dritte Jahr in Serie sein, in dem die 
Schuldenregulierungen rückläufig sind. 
 
Die Verbindlichkeiten nahmen sogar um 13 % gegenüber dem Vergleichszeitraum 2013 ab. Die 
Schulden der Privatkonkursanten betrugen durchschnittlich EUR 114.500. Immer wieder ist 
darauf hinzuweisen, dass mit ca. 28 % ein immer noch wesentlicher Anteil der Schuldner 
ehemals selbständig war und mit Schulden eines gescheiterten Unternehmens in die 
Regulierung geht. Während also echte Private durchschnittlich ca. EUR 58.000 an Schulden 
verzeichnen, machten die Verbindlichkeiten aller ehemals Selbstständigen im Durchschnitt EUR 
260.000 aus. Es hatten z. B. 28 Schuldner Verbindlichkeiten von über einer Million. Insgesamt 
hatten diese 28 Personen knapp über EUR 60 Mio. Schulden. 
 
Erfolgsmodell Österreich 
Allen Unkenrufen zum Trotz ist das österreichische Entschuldungsverfahren ausgesprochen 
erfolgreich, da es laufend ca. 87 % der Schuldner nach einer Abzahlungsperiode von 
üblicherweise 7 Jahren in die finanzielle Normalität entlässt. 7 Jahre Existenzminimum sind 
zweifellos keine Kleinigkeit, sie gewährleisten jedenfalls, dass diese Schuldner das 
Existenzminimum tatsächlich für sich und ihre Familie haben. Jedoch muss während dieser Zeit 
auch eiserne Disziplin geübt werden. Seit Inkrafttreten des Privatkonkurses im Jänner 1995 
haben es nach überschlägiger Berechnung des KSV1870 ca. 33.000 Menschen geschafft, von 
ihren Schulden befreit zu werden. Weitere ca. 70.000 haben laufende Zahlungspläne bzw. 
Abschöpfungsverfahren und können in der überwiegenden Zahl damit rechnen, die 
Entschuldung zu erreichen. 
 
Bundesländer im Vergleich 
Bereits vergangenes Jahr gab es österreichweit einen Rückgang der Verfahren um ca.  
5 %, wobei sämtliche Bundesländer rückläufige Zahlen aufwiesen und nur das  
Burgenland +/- 0 % verzeichnete.  
 
Mittlerweile, im dritten Jahr des Rückganges, gibt es aber wieder Bundesländer mit leichten 
Zuwächsen: 
 
Oberösterreich weist ein Plus von fast 5 % gegenüber 2014 auf. Das Land darf als eine 

Art Vorreiter der Schuldenregulierung angesehen werden, da dort in den 
Jahren 1995 bis 2000 die Beratungsinfrastruktur am raschesten 
ausgebaut worden war und damals auch die größten Zuwachsraten 
verzeichnet wurden. Nun hat es fast den Anschein, als wäre 
Oberösterreich wieder ein „Trendbrecher“ hin zu wiederum steigenden 
Zahlen. 



 

 

Tirol weist einen Zuwachs von 1,5 % nach einem Rückgang von 3,6 % im Jahr 
2013 auf. Die Zuwächse von Tirol und Oberösterreich dürften durch den 
jeweiligen Arbeitsmarkt induziert sein, da Schuldner bekanntlich nur auf 
dem Rücken einer einigermaßen absehbaren Leistungsfähigkeit ihre 
Schulden bereinigen wollen. 

Die Steiermark hat seit Jahren die wenigsten Schuldenregulierungsverfahren gemessen 
an der verschuldeten Bevölkerung. Nachholbedarf ist das Stichwort, 
weshalb auch hier mittelfristig ein Zuwachs erwartet werden darf. 

 
 
Die prozentuell größten Rückgänge: 
 
Vorarlberg hat ein Minus von 23 %. Das Land war über die Jahre ein Bundesland mit 

sehr vielen Insolvenzfällen gemessen an der überschuldeten 
Bevölkerung. Dieser Rückgang bringt Vorarlberg jetzt eher in die Mitte des 
Geschehens. 

Niederösterreich zählt mit der Steiermark zu den Nachzüglern gemessen an den dort 
überschuldeten Personen. Der Rückgang von 17 % dürfte daher 
mittelfristig nicht anhalten. 

Salzburg liegt wie Wien im Mittelfeld der Insolvenzverfahren gemessen an den 
verschuldeten Personen und letztlich mit diesem Rückgang auch nahe 
dem Österreichtrend. 

Wien eine Stadt als Bundesland hat absolut gesehen natürlich die meisten 
Bewohner und die meisten Fälle. 60 % des Rückganges in ganz 
Österreich stammen aus Wien.  

 
Die generelle Zurückhaltung der Kreditinstitute bei der Kreditvergabe dürfte tatsächlich der 
direkte Grund sein, weshalb nun der Privatkonkurs in seinem 20. Jahr einen so deutlichen 
Rückgang verzeichnet. Zugleich sind die leichten Zuwächse in einzelnen Bundesländern das 
Signal, dass sich das Insolvenzgeschehen mittelfristig in diesem Bereich stabilisieren wird. 
 
Rechtspolitische Standortbestimmung 
Vor der Einführung des Entschuldungsinstrumentes für natürliche Personen blieben Schuldner 
die gesamte Dauer bis zur Verjährung ihrer Verpflichtungen der Exekution unterworfen. Auch 
wenn sie pflichtgemäß (§ 69 IO) ein Insolvenzverfahren beantragten bzw. ein solches eröffnet 
wurde, hatten sie nur die Entschuldungsmöglichkeiten zur Verfügung, die auch aktiven 
Unternehmern offenstehen, nämlich den damaligen Ausgleich mit 40 %-Mindestquote und den 
Zwangsausgleich mit einer 20%-Mindestquote, die noch bis in die 1990er Jahre jeweils binnen 
Jahresfrist nach Abstimmung zu leisten waren. Für eine normal verschuldete, unselbständig 
beschäftigte Person ein Ding der Unmöglichkeit - denn wer in einem Jahr 20 % seiner Schulden 
zahlen kann, der kann in 5 Jahren alles bezahlen und wäre materiell wohl nicht als insolvent zu 
bezeichnen. 
 
Nahezu 20 Jahre sind seit Einführung des Rechtsinstituts der Schuldenregulierung in Österreich 
vergangen. Der europäische Vergleich zeigt, dass wir ein funktionierendes System geschaffen 
haben, das einen weitgehend ausgewogenen Ausgleich zwischen Gläubigern und Schuldnern 
erzielt hat. Die im Jahr 2014 durchschrittene 100.000er-Marke an eröffneten Verfahren legt 
davon ein beredtes Zeugnis ab. In diesen nahezu 20 Jahren haben die Gläubiger erfahren, dass 
dieses Verfahren ihnen nicht ausschließlich Nachteile bringt, sondern eine gleichmäßige 
Abzahlung zumindest eines Teiles der Schulden in den allermeisten Fällen möglich war. Die 



 

 

zeitliche Beschränkung der Gehaltsverpfändung auf nur 2 Jahre ab Verfahrenseröffnung brachte 
eine Verkürzung der Befriedigungsmöglichkeiten der so besicherten Financiers, da sie eben 
keine volle Bedeckung erlangen können, sondern nur zwei Jahre lang bevorzugt aus den 
pfändbaren Einkommensbestandteilen befriedigt werden. Die Kreditinstitute dürften aber erkannt 
haben, dass seither auf diese Art der Sicherheit nur bedingt Verlass ist und andererseits, dass 
sie auch vielfach Gläubiger ohne diese Besicherung sind und daher über die Vielzahl an 
Verfahren letztlich auch unter den Bankgläubigern ein Ausgleich stattfindet. Des einen Freud – 
des anderen Leid, könnte man sagen, aber man ist eben auch manchmal der eine und nicht 
immer nur der andere. 
 
Was das österreichische Entschuldungsrecht allerdings nicht gestattet, ist eine Entschuldung 
ohne jedwede Zahlung von Schuldnerseite. Das bedeutet, dass tatsächlich viele Schuldner das 
Verfahren gar nicht anstreben, wenn es ihnen nicht gleich die Entschuldung vor Augen führen 
kann. Im Ergebnis heißt das, dass Schuldner, die durch Änderung der Lebensumstände 
überhaupt nichts mehr leisten können, überhaupt keine Aussicht auf Schuldenbereinigung 
haben. Verschiedene Rechtsordnungen haben sich damit bereits auseinandergesetzt.  
 
Die Bundesrepublik Deutschland hat mit der Einführung des Verbraucherinsolvenzverfahrens, 
das dem unseren mit Ausnahme von zwei kleinen aber dafür umso wichtigeren Unterschieden 
ähnlich ist, die bewusste Entscheidung getroffen, ein Entschuldungsverfahren für „die Ärmsten 
der Armen“ (so der Justizausschuss) zu schaffen, nämlich ein Verfahren ohne Mindestquote, bei 
dem das Wohlverhalten des Schuldners über einen längeren Zeitraum auch schon ausreicht, 
um die Schulden los zu werden. Das hat nach mehreren Anläufen seit 1999 soweit geklappt. 
Allerdings mit dem zweifellos ungewollten Nebeneffekt, dass die vielleicht sogar durchschnittlich 
Leistungsfähigen sich nahtlos zu den „Ärmsten der Armen“ gesellten und im Ergebnis kaum ein 
Schuldner etwas leistet und daher an die Gläubiger trotz einer Dauer des 
Entschuldungsverfahrens von doch immerhin 6 Jahren so gut wie nichts bezahlt oder 
ausgeschüttet wird. Mit dem deutschen Entschuldungsrecht ist die Bundesrepublik daher seit 
dem ursprünglichen Inkrafttreten im Jahr 1999 dauernd unzufrieden und so wird auch dauernd 
daran herumgedoktert. Nun hat der deutsche Gesetzgeber zuletzt eine Art Mindestquote von 35 
% eingeführt - das „Gesetz zur Verkürzung des Restschuldbefreiungsverfahrens und zur 
Stärkung der Gläubigerrechte“ (GlRStG) wird am 1. Juli 2014 in Kraft treten. Der deutsche 
Gesetzgeber versucht damit augenscheinlich einen „Salto aus dem Stand“. Er möchte das 
Beispiel Österreichs irgendwie importieren und tut dies im Gleichklang mit einer Verkürzung des 
Verfahrens, wenn zumindest 35 % bezahlt werden. Man darf gespannt sein, wie diese 
Gesetzesänderung wirken wird. 
 
Es gibt demgegenüber aber auch eine radikale Lösung, die etwa im Elsass im Jahr 1877 
eingeführt wurde. Der Vorgänger des heutigen deutschen Gesetzgebers erließ damals nach 
(Rück)eroberung von Elsass-Lothringen im Krieg von 1870/71 die Möglichkeit, innerhalb von nur 
12 Monaten seine Schulden los zu werden. Dieses Gesetz gilt in Frankreich heute noch, 
allerdings nur für die beiden Departements Ober-Rhein und Nieder-Rhein (Haut Rhin und Bas 
Rhin). Das Verfahren sieht vor, dass ein Jahr lang das pfändbare Einkommen an die Gläubiger 
bezahlt wird und im Rahmen der sonst auch geltenden Gesetze evtl. Vermögen für die 
Gläubiger zu verwerten ist. Eine Mindestquote kennt das Gesetz nicht.  
 
Ganz ähnlich funktioniert Schuldenregulierung in Großbritannien: beim ersten Mal gibt es keine 
Mindestquote und eine Entschuldung nach einem Jahr. Der Reichsgesetzgeber von 1877 hatte 
noch die politisch durchaus pikante Möglichkeit, ein extrem schuldnerfreundliches Gesetz zu 
erlassen, zweifellos auch mit der Absicht, Sympathien zu erzeugen, und zwar bei den 



 

 

verschuldeten Geschäftsleuten (denn echte Privatschuldner gab es damals nicht), wobei 
zugleich die Finanzlast der Entschuldung französischen Bankengläubigern „umgehängt“ wurde. 
Das englische Regime kommt zweifellos eher aus dem Eck, dass man Unternehmern eine 
rasche Entschuldung zubilligen sollte, vorausgesetzt sie haben sich keiner Rechtsverstöße 
schuldig gemacht.  
 
Welchen Weg soll eine Rechtsordnung gehen?  
Die Entschuldung nur nach Ablauf einer glaubwürdigen Abzahlungszeit und einer 
Mindestleistung an die Gläubiger oder die sofortige Entschuldung innerhalb von nur einem Jahr 
(das ist wohl die in manchen Ländern typische Durchlaufzeit eines Konkursverfahrens bei 
Gericht) ohne formale Leistungsvoraussetzung? Der in Österreich eingeschlagene Weg bringt 
den Gläubigern Geld um den Preis, dass die „Ärmsten der Armen“ nicht entschuldet werden. Sie 
sind aber auch kaum jene Personen, die als Unternehmer durchstarten wollten oder könnten. 
Das britische System verlangt von den Schuldnern – zumindest beim ersten Konkurs – nicht 
viel. Die Folge ist die einfache Entschuldung für jedermann mit dem Nebeneffekt, dass die 
Gläubiger ihre Kreditverluste in größerem Umfang auf alle Kreditnehmer überwälzen müssen. 
Weniger bzw. teurere Kredite sind die Folge. 
 
Wer immer sich also für eine rasche Restschuldbefreiung ohne Mindestquote einsetzt, muss 
bedenken, dass jemand den Preis dafür zahlen muss. In letzter Konsequenz sind dies alle 
Kreditnehmer, auch jene mit guter Bonität. Unsere Gesellschaft basiert zweifellos auf dem 
Gedanken einer sozialen Verantwortung und Solidarität der Leistungsstarken gegenüber den 
Schwachen. Aber diese Leistungsstärke resultiert typischerweise aus einem gelebten 
Arbeitsethos, das dem althergebrachten Grundsatz „Ohne Fleiß kein Preis“ Tribut zollt. Dieses 
Arbeitsethos mag altmodisch wirken, aber irgendwo muss ja der Grund für den Wohlstand 
mancher Länder im Vergleich zu anderen liegen. 
 
Reformbestrebungen in Österreich 
Auch in Österreich gibt es seit Jahren eine rechtspolitische Debatte darüber, ob man Schuldnern 
für die Erlangung der Restschuldbefreiung etwas abverlangen kann und abverlangen soll. 
Derzeit steht die Reformdiskussion still. Es gibt kein Übereinkommen der regierenden Parteien 
in diese Richtung und es ist auch kein Reformpaket in Aussicht. Auch wenn einige durchaus 
sinnvolle Punkte einer kleinen Reform nach Einschätzung des KSV1870 konsensfähig wären, 
werden auch diese Punkte kaum eine Chance haben, in der laufenden Gesetzgebungsperiode 
umgesetzt zu werden. Dies sind beispielsweise:  
 
• keine Zinseszinsen nach Verzug des Schuldners oder Kreditkündigung durch den 

Gläubiger; 
• zwingende gesetzliche Anrechnungsregel bei Zahlungen des Schuldners (zuerst auf 

Kapital und erst dann auf Zinsen und Kosten); 
• Beschränkung von Zinsen auf die Höhe des Kapitals (§1335 ABGB) auch bei 

fortlaufenden Eintreibungsschritten; 
• Beschränkung von Kosten der Rechtsverfolgung (§ 1333) also auch der Inkassospesen; 
• Aufhebung gewisser Sperrfristen im Insolvenzrecht bei gescheiterten 

Entschuldungsversuchen; 
• Ausweitung der Billigkeitsgründe bei Nichterreichen der Mindestquote in der Abschöpfung; 
• vorsichtige Verkürzung des Verfahrens, etwa durch Start der 7-Jahresfrist schon mit 

Konkurseröffnung und nicht erst mit Rechtskraft der Aufhebung des Konkurses. 
 



 

 

Alle diese Punkte hätten nach Einschätzung des KSV1870 durchaus Chancen auf rasche 
Umsetzung mit Konsens der kreditgebenden Wirtschaft bzw. der Gläubigerschaft. Und schon 
hätten die eingangs angesprochenen 28 Schuldner (ehemalige Unternehmer) des ersten 
Halbjahres 2014 mit Verbindlichkeiten von über einer Million Euro eine etwas bessere Aussicht 
auf Entschuldung - auch wenn sie keine 10 % an ihre Gläubiger ausschütten können. 
 
Ausblick auf 2014 
Der Rückgang der Insolvenzen gegenüber 2014 scheint an eine untere Schwelle gestoßen zu 
sein. Zweifellos werden die Verfahren in diesem Jahr deutlich unter dem Wert von 2013 liegen; 
nach Einschätzung des KSV1870 bei etwa 7% - das entspräche einer Gesamtzahl an 
Insolvenzen von etwa 8.400 Fällen. 
 
 
 
Für den Inhalt verantwortlich: 
Dr. Hans-Georg Kantner, Leiter KSV1870 Insolvenz 
 
 
Rückfragenhinweis: 
Karin Stirner 
Leiterin KSV1870 Unternehmenskommunikation 
Telefon 050 1870-8226, E-Mail: stirner.karin@ksv.at 
www.ksv.at; Twitter: https://twitter.com/KSV1870 
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Privatkonkurse I. Halbjahr 2014 
Hochrechnung 
 
 
 2014 2013 Veränderung 

Eröffnete Schuldenregulierungsverfahren 4.279 4.706 - 9,1 % 

Geschätzte Insolvenzverbindlichkeiten 490 Mio. 566 Mio. - 13,4 % 
 
 
Eröffnete Privatinsolvenzen im Bundesländervergleich 
 

Bundesland Fälle 2014 Fälle 2013 Veränderung Passiva 2014 
in Mio. EUR 

Passiva 2013 
in Mio. EUR 

Wien 1.768 2.026 -12,7% 161 192 
Niederösterreich 436 526 -17,1% 71 79 
Burgenland 86 89 -3,4% 13 13 
Oberösterreich 602 575 4,7% 54 63 
Salzburg 190 223 -14,8% 17 30 
Vorarlberg 237 307 -22,8% 26 40 
Tirol 333 328 1,5% 42 60 
Steiermark 331 330 0,3% 49 51 
Kärnten 296 302 -2,0% 57 38 
Gesamt 4.279 4.706 -9,1% 490 566 
 
 
 
Wien, 24.06.2014 
 
Insolvenzstatistik für Unternehmen sowie Private 
 
Die Insolvenzstatistik liefert Informationen über alle Insolvenzverfahren Österreichs (eröffnete Insolvenzen sowie mangels Masse abgewiesene 
Konkursanträge) nach Höhe der Forderungen, aufgeteilt nach Bundesländern, nach Branchen und nach Rechtsformen. Grundlage der Analyse sind 
einerseits die übermittelten Daten der zuständigen Landesgerichte sowie Bezirksgerichte und andererseits Informationen aus der KSV1870 Wirtschafts-
datenbank. Der KSV1870 erstellt diese Auswertungen regelmäßig zum ersten Quartal, zum ersten Halbjahr, für das erste bis dritte Quartal sowie eine 
Jahresauswertung. Zusätzlich gibt ein ausführlicher Insolvenzkommentar einen Überblick über die aktuelle wirtschaftliche Situation Österreichs. Der 
Vergleich der Insolvenzdaten bildet den aktuellen Stand der Konjunktur ab. Der Auswertung der KSV1870 Insolvenzstatistik liegt ein standardisiertes 
Verfahren zugrunde, welches regelmäßig die gleiche Art der Analyse liefert und daher die Insolvenzzahlen seit Jahren konsistent abbildet. Durch die 
Vergleichbarkeit der KSV1870 Statistiken ergeben sich Interpretationsspielräume, die ein realistisches Bild der zugrundeliegenden Analyse im 
gesamtökonomischen Kontext widerspiegeln. Eventuell auftretende Abweichungen – bei abgewiesenen Konkursanträgen, eröffneten Verfahren – 
erklären sich daraus, dass je nach Verfahrensart die Insolvenz einer Firma nur ein Mal pro Jahr gezählt wird. Auch Änderungen der 
Gerichtszuständigkeit während des Insolvenzverlaufes können leichte Verschiebungen möglich machen. 
 
 
Rückfragenhinweis: 
Karin Stirner 
Leiterin KSV1870 Unternehmenskommunikation 
Telefon 050 1870-8226 
E-Mail: stirner.karin@ksv.at 
Internet: www.ksv.at; Twitter: https://twitter.com/KSV1870 
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